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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1992

Norm

UVG §4 Abs3

UVG §7 Abs1 Z1

UVG §7 Abs1 Z2

Rechtssatz

Beim sogenannten "Haftvorschuß" ist die Lehrlingsentschädigung des Minderjährigen als Eigeneinkommen stets als

Eigeneinkommen anzurechnen. Die Betreuungsleistung die die Mutter für den Minderjährigen erbringt, führen aber

dazu, daß in der Regel nur die Hälfte der Lehrlingsentschädigung vom Unterhaltsvorschuß abzuziehen ist (im

Gleichklang zur Anrechenbarkeit der Betreuungsleistungen der Mutter beim Titelvorschuß siehe 1 Ob 560/92).

Entscheidungstexte

3 Ob 569/91
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